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Digitale Lehre auch nach der Pandemie zielgerichtet und 
qualitätsgerecht in Präsenzstudiengängen integrieren. 
 

Berlin, den 8. Juni 2021.  

Position des Hochschullehrerbundes Landesverband Berlin zur Anpassung der LVVO im 
Themenbereich Digitale Lehre. 

Position: 

Der Hochschullehrerbund Landesverband Berlin e. V. (kurz hlb-Berlin) fordert, digitale Lehre als 
gleichberechtigt zu anderen Lehr-Lernformaten anzurechnen. Dazu muss die LVVO im § 3, und 
dort in den Absätzen (3) und (7) angepasst werden. Wir fordern 

1.) Die Ergänzung des § 3 (3) mit einem weiteren Satz: „Dazu gehören auch aktiv betreute 
Online-Veranstaltungen“.  

2.) Die Streichung der Sätze 2 und 3 im § 3 (7)1. 

Der vollständige Text sollte lauten: 

 

Begründung: 

Blended-, Hybrid- und Onlinelehre muss die Anforderungen in Bezug auf Aktualität, 
Wissenschaftlichkeit, Anwendungsbezug, Interaktivität und kritisch-reflektierte 
Transferleistungen ebenso erfüllen wie Präsenzlehre. Voraussetzung dazu ist die gleiche 
Anrechnung.  

 

Dieses Dokument ist online verfügbar unter: https://www.hlb-berlin.de/#POLITIKUNDMEDIEN 

                                                             
1 IST § 3 Lehrveranstaltungen, Anrechnung (7) Satz 1: Lehrveranstaltungen, die nicht in Wochenstunden je Semester ausgedrückt sind, 
werden entsprechend umgerechnet. Satz 2: Für die Umrechnung von Unterrichtseinheiten im Fernstudium werden der Zeitaufwand 
für das Fernstudium und der Zeitaufwand für das Präsenzstudium, bezogen auf den entsprechenden Studienumfang, miteinander 
verglichen. Die Studien- und Prüfungsordnungen für das Fernstudium können drei Zehntel bis höchstens acht Zehntel des für das 
entsprechende Präsenzstudium erforderlichen Zeitaufwands vorsehen. 


